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die ungarische Literatur vorstellt. Eine bisher unveröffentlichte Quelle zur 
Wirtschaftsgeschichte Posens und Nürnbergs, „Posener Marktzettel aus den 
Jahren 1579/80", stellt Adelheid S i m s c h vor. Erik A m b u r g e r trägt eine 
bis zur Gegenwart reichende Übersicht „Zur Entstehung und Entwicklung 
russischer Seehäfen" bei. Hans-Jürgen K r ü g e r schließlich untersucht „Die 
Städteordnung von 1808 und das Königsberger Judenbürgerbuch". Die Verlei-
hung des Bürgerrechts an die Juden in den Jahren 1808 bis 1812 ist danach 
vor allem als Versuch zu verstehen, die Angehörigen dieser Gruppe „zu leicht 
erfaßbaren Objekten kommunaler Finanzverwaltung zu machen" (S. 219). 

Bielefeld Reinhard Vogelsang 

Deutsche Ostsiedlung in Mittelalter und Neuzeit. Hrsg. von der Kommission zum 
Studium der deutschen Geschichte und Kultur im Osten an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. (Studien zum Deutschtum im Osten, 
H. 8.) Böhlau Verlag. Köln, Wien 1971. 240 S., 1 Ktnsk. 

Das Buch besteht aus 12 Beiträgen führender Autoren. Es ließt sich außer-
ordentlich leicht. Das liegt u. a. sicherlich daran, daß es Texte von Vorträgen 
sind, die nicht nur an Fachkollegen gerichtet waren. Sie wurden vom Sommer 
1970 bis in den Sommer 1971 in Bonn gehalten und sind überraschend schnell 
im Druck erschienen. Vorweg sei gleich das Verdienst der Kommission gewür-
digt, die einen solchen Vortragszyklus über deutsche Ostfragen unter den heuti-
gen Verhältnissen zu organisieren verstand. Sie ist dazu zu beglückwünschen. 

Überaus klar und lebendig wirkt — trotz seiner Materie — der rechtshisto-
rische Vortrag von Hans T h i e m e über die ostdeutschen Stadtrechte, deren 
heute vergessene Bedeutung er neben diejenige der altrömischen und neuzeit-
lichen englischen Rechtsprechung stellt. Nicht minder eindringlich, und klar 
erscheint trotz seines volkswirtschaftlichen Zahlenmaterials der Beitrag Wolf-
gang K o h t e s (Preußische Ansiedlungspolitik nach 1886 im Osten). Er genießt 
noch den zusätzlichen Vorteil der Zeitnähe. Der sehr eigenwillig geformte Bei-
trag von Walther M a a s über die preußische Siedlung in Westpreußen und im 
Netzedistrikt setzt sich fast nur aus Zitaten zusammen, klärt aber vielleicht 
eben deshalb die Hintergründe in prägnanter Weise. Auch alle übrigen, teilweise 
sehr gewichtigen Beiträge zeichnen sich durch eine erfrischende Lesbarkeit und 
Klarheit aus. 

Im Gegensatz zu manchen früheren Darstellungen dieses Gegenstandes scheint 
es ein Grundzug des Werkes zu sein, das nichtdeutsche Element im Siedlungs-
geschehen stärker herauszustellen. So betont Walter S c h l e s i n g e r , wie 
immer in meisterhafter Quellenanalyse, den Anteil der Slawen an der mittel-
alterlichen Siedlung in Sachsen und Brandenburg. Reinhard W e a s k u s 
wiederum erachtet es als notwendig, das Verhältnis des Deutschen Ordens zu 
den Nichtdeutschen hervorzuheben, nachdem bisher vorwiegend von der deut-
schen Siedlung im Ordensland die Rede gewesen sei. 

Ein Kabinettstück wissenschaftlicher Forschung für sich ist Helmut B e u -
m a n n s Beitrag über die sensationelle vorübergehende Aufhebung der Erz-
bistümer Lund und Gnesen durch Innozenz II. im Jahre 1133. Das überzeugende 
Ergebnis darf wohl folgendermaßen zusammengefaßt werden: Lothar III. wußte 
den damals vom Schisma bedrängten Papst Innozenz für die Mitwirkung bei 
der Sprengung des Riegels zu gewinnen, den Dänen und Polen gemeinsam gegen 
das Eindringen der Deutschen in die Ostsee vorzuschieben versuchten. 

Heinrich A p p e l t wiederum unterzieht sich erfolgreich der Mühe, einem 
bereits dutzendfach variierten Thema, der mittelalterlichen deutschen Siedlung 
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in Schlesien , noc h einma l eine neu e Nuanc e abzugewinnen . An diesem Them a 

zeigt sich bekanntlic h seit langem auch die polnisch e Forschun g interessiert . So 

rank t sich hie r um jedes Detai l eine Füll e von kontroverse n Meinungen . Ma n 

denk e z. B. an die Silinger-Thes e ode r an die Burg Nimptsc h (=  Niemcy) . 

„Niemcy " müßte , korrek t gedeutet , ein Or t gewesen sein, de r von Deutsche n 

bewohn t war, nich t jedoch — wie Ort e dieses Namenstyp s sonst — von Kriegs-
gefangenen , sondern , da es sich um eine stark e Fest e handelt , von deutsche n 

Kriegern , wie auch Appelt sagt ( S. 4). Sollte ma n diese deutsch e Besatzun g 

nich t in die Jahr e nac h 990 legen, da Ekkehar d von Meiße n das linksufrige 

Schlesien: , das Alemur e von „990", erst damal s penetrier t habe n kann ? „Pias -
tisch" freilich wurd e die Burg erst kurz darauf . Einige weitere Details : die 

umstritten e potestas Legnicensis von 1175 ist m. E. weder das „Gebiet " von 

Liegnit z (Appelt , S. 6), noc h die „Kastellanei " (so jetzt auch Walter K u h n ) 

ode r das dortig e „Fürstentum " (V. Seide l u. a.), sonder n einfach — die Liegnitze r 

„Amtsgewalt " sowie das dieser unmittelba r unterstehend e herzogseigen e Ge -
biet , nich t die ganze Kastellanei , nu r der Kastellaneibesitz . Ferne r sollte nich t 

übersehe n werden , daß schon die Leubuse r Urkund e von 1175, die die deutsch e 

Siedlun g in Schlesien einleitete , gleichzeiti g die Ansiedlun g freier Pole n vorsah . 

Di e novae villae, die bereit s 1175 unte r der Liegnitze r potestas bestanden , wer-
den jedenfall s schwerlich deutsch e Siedlunge n gewesen sein. Siche r war auch 

nich t de r „be i weitem größt e Teil des kultivierte n Bodens " im damalige n Schle -
sien herzogliche s Eigentu m (S. 9). Ich kenn e ferne r kein e Unterlage n für die 

heut e überholt e Auffassung (S. 9), daß der Herzo g „übe r die hörige n Bauer n 

eine unumschränkt e Gewal t ausübte" . Da s konnt e er nu r gegenübe r seinen eige-
ne n Bauern . Unkla r bleibt auch ein offenbar von Appelt vorausgesetzte r Unter -
schied zwischen solche n „hörige n Bauern " un d glebae adscripti. Daz u zeigt be-
reit s der Nam e von Neumark t an , daß es dor t schon vorde m eine n Mark t 

gegeben hat . Da er Schrod a hieß , werden die dortige n Märkt e am Mittwoc h 

(=  środa ) stattgefunde n haben . De r Nam e ha t also schwerlich etwas mi t „Weg-
mitte " zwischen Liegnit z un d Breslau zu tun . Bekanntlic h hieß auch eine älter e 

Stadtgründun g bei Pose n Schrodka . Ein weitere r Or t namen s Schroda , der nac h 

Kuh n auch Neumark t hieß , liegt bei Schrimm . Ortsname n dieses Typs sind in 

Pole n rech t geläufig. 

Walthe r H u b a t s c h behandel t die Siedlungsgeschicht e Livlands . Ih r komm t 

besonder e Bedeutun g zu, da sie in manche r Hinsich t als Schlüsse l für das 

Siedlungsgeschehe n in Pole n un d Ostdeutschlan d gelten darf. Die Deutsche n 

un d Däne n fande n nämlic h Livland noc h in jene m Urzustan d vor, wie er sich 

in Pole n in manche r Hinsich t etwa bis 1100 dargebote n habe n mag, aber wegen 

mangelnde r Quelle n unbekann t geblieben ist. Scho n 1950 hab e ich auf die 

Unvollständigkei t der Herrenrecht e des Orden s in Livland hingewiesen , um 

dami t das dortig e Ausbleiben eine r deutsche n Bauernsiedlun g zu erklären . De r 

Orde n verlieh dahe r Abgaben ode r Dienste , aber selten Land . So gab es 

grundsätzlic h kein Land- , sonder n Zinslehen , dahe r kein e deutsche n Bauern , 

sonder n Barone. 1 Auch in Pole n war das Nutzungsrech t de r Altbauer n an Wald 

un d Sumpf , an de r gesamte n Gemarkung , ursprünglic h größe r als nac h 1200. 

Ers t um diese Zei t gewanne n die Grundbesitze r hie r soviel iMacht , daß sie es 

wagen konnten , die Altbauer n in eine r Ecke ihre s Besitztum s zusammenzu -
pferche n ode r ganz zu „eliminieren" , um neu e Siedlunge n anzulegen . Da s erst 

erklär t so manches , was bisher undeutlic h geblieben war. So lange waren die 

äußerste n Besitzgrenze n des „Dorfes " ode r „Gutes " auch die Grenze n des 

1) O. K o s s m a n n : Waru m ist Europ a so? Stuttgar t 1950, S. 187 f. 
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Lebensraumes der einzelnen Bauern; jetzt aber wurden es die jeweiligen Hufen 
bzw. Teile von Hufen.2 In Livland wurde diese Entwicklungsstufe erst erreicht, 
als die Phase der bäuerlichen Kolonisation verklungen war und bereits die 
Gutswirtschaft ihren bauernfeindlichen Siegeszug begonnen hatte. — Hubatsch 
bezeichnet die Frage nach dem Grund des Ausbleibens der deutschen .Bauern-
siedlung als „zweifellos schwierigstes Problem der livländischen Siedlungs-
geschichte" (S. 117). Auch er versucht jetzt, sie u. a. mit dem Hinweis auf das 
den Livländern verbliebene Recht am ungenutzten Boden zu beantworten 
(S. 123). 

Besonders fruchtbar für die Vorstellungen von der altpolnischen dörflichen 
und städtischen Siedlung scheint mir ferner der Hinweis (S. 122), daß die deut-
schen „Krieger" sich mit ihrem Gefolge zunächst in Burgen niederließen und 
dort von angewiesenem Zins oder zugeteilten Dörfern lebten. Erst in der zwei-
ten Hälfte des 13. Jhs., nach größerer Sicherheit, sei die Enge der Burg mit dem 
freieren Gutshof vertauscht worden, — Auch dieser Vorgang hat sich — wie 
hier ergänzt werden kann — in Polen ein Jahrhundert früher genau so abge-
spielt.3 Seither sind dort Gutshof und Bauerndorf deutlicher zu unterscheiden, 
werden polnische und deutsche Freiensiedlung überhaupt erst vorstellbar. Seit-
dem erst konnte der Wehrcharakter der „Städte" zurücktreten und sich ihre 
bekannte spätere Funktion entwickeln. Sie wurden jetzt von den freien Krie-
gern verlassen und verfielen, soweit sie nicht als Residenzen oder sonst genutzt 
werden konnten. Sie stiegen nun aus Sumpf und Flußinseln an Land und er-
hielten eine ihrer neuen Funktion gemäße andere Form mit dem Marktplatz 
als beherrschendem Element. Gleichzeitig verloren sie ihren ursprünglich ein-
heitlich polnischen Charakter und wurden zu Anziehungspunkten für die deut-
sche Siedlung. 

Weitere Themen, die mit der Ostsiedlung in gewisser Verbindung stehen, 
behandeln die Beiträge von Jürgen P e t e r s o h n (Patrozinien in Mecklenburg 
und Pommern), Rolf S p r a n d e l (Fernhandel und Ostsiedlung), Fritz T e r -
v e e n (Retablissement Ostpreußens), Walter K u h n (Kolonisationstätigkeit 
Friedrichs d. Gr.). Sie sind insgesamt nicht minder aufschlußreich und anregend 
wie die vorgenannten Beiträge. 

Marburg a. d. Lahn Oskar Kossmann 

2) vgl. O. K o s s m a n n : Polen im Mittelalter, Marburg 1971, S. 287 f., 440. 
3) vgl. ebenda, S. 272 f. 

Hellmuth Hecker: Die Umsiedlungsverträge des Deutschen Reiches während des 
Zweiten Weltkrieges. (Werkhefte der Forschungsstelle für Völkerrecht und 
ausländisches öffentliches Recht der Univ. Hamburg, H. 17.) Alfred Metzner 
Verlag i. Komm. Frankfurt/M., Berlin 1971. IV, 222 S. (Rotaprint-Vervielf.) 

Die Forschungsstelle für Völkerrecht und .ausländisches öffentliches Recht der 
Universität Hamburg hat mit dieser Arbeit, die als Heft 17 in der Reihe der 
Werkhefte der Forschungsstelle erschien, ein Problem aufgegriffen, das auf den 
ersten Blick kaum mehr als rechtshistorische Bedeutung zu haben scheint. Eine 
eingehende Durchsicht dieser Sammlung von 15 Texten verschiedener Umsied-
lungsverträge, die von Seiten des Deutschen Reiches während des Krieges mit 
ostmitteleuropäischen Staaten abgeschlossen wurden, beweist jedoch die nach 
wie vor anhaltende Aktualität des der Arbeit zugrundegelegten Problems: Be-
handlung fremdvölkischer Minderheiten, allerdings vom besonderen Gesichts-
punkt eines totalitären Staatsregimes oder auch mehrerer aus. 


